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An den 
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Rathaus . 113,9 .13 ß 
84028 Landshut 	 Landshut, 12.09.2013 

FC/Ma. 

Dringlichkeitsantrag für das Sonderplenum vom 20.09.2013 

Der Stadtrat beschließt und beauftragt die Verwaltung: 
1. 	 Erfassung und Kartierung der Hochwassergebiete Im Bereich der Stadt 

Landshut gemäß Wasserwirtschaftsamt 
2. 	 Planungsgrundlagen für Baugebiete der oben angeführten Bereiche im Bezug 

auf 20-jähriges, 50-jähriges und 100-jähriges Hochwasser (zu berücksichtigen 
ist die Auftrittshäufigkeit in den letzten Jahren) 

3. 	 Festlegung der Mindestbauhöhen von Neubauten (Mindesthöhe weiße 
Wanne, Mindesthöhe ohne Keller) 

Begründung: 

Durch die vermehrte Häufigkeit im Auftreten von 20-jährigen, 50-jährigen und 100
jährigen Hochwasser der Isar und Anstieg der Grundwasserhöhe, ist es notwendig, 

die Bauhöhen von Gebäuden durch eine Mindestbauhöhe, die die oben angeführten 

Kriterien berücksichtigen, festzulegen. 

Um vermutlich voraussehbare Schäden für die Zukunft zu verhindern, sind die oben 

unter 1- 3 angeführten Kriterien zur Sicherheit der Maßnahmenträger erforderlich. 


Aufgrund von vielen Kontakten mit betroffenen Bürgerinnen und Bürgern aus den 

oben angeführten Gebieten, erscheinen diese Maßnahmen als dringend notwendig . 

Die Verwaltung ist verpflichtet diese Maßnahmen durchzuführen, um in weiser 

Voraussicht eventuellen Schaden von den Bauherren und Maßnahmenträgern 

abzuwenden. 
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